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Beratungsfolge Sitzungstermin 

 

 Kreistag 26.11.2025 

 
 
Betreff Wahl der Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die von den Fraktionen/Gruppen eingereichten Vorschläge für die Besetzung im Jugendhilfeaus-
schuss werden in Ergänzung zum Beschluss des Kreistags vom 05.11.2025 wie folgt beschlossen: 
 
 Fraktion Mitglied Stellvertretung 

  I. 2. Im Bereich des Jugendamtes wirkende und anerkannte freie Träger  
(§ 71 Abs. 1 Ziffer 2 SGB VIII) - sind aus der Liste (Anlage 2 SV) auszuwählen 
6 Personen 

1 CDU   

2 CDU   

3 CDU   

1 GRÜNE Klüber, Dr. Antje (DKSB/Nr. 3) Borchard, Barbara (DKSB/Nr. 3) 

1 SPD Pelster, Joelle (AWO/Nr. 2) Sprenger, Kathrin (AWO/Nr. 1) 

1 AfD   

  II. Beratende Mitglieder/sachkundige Männer und Frauen vom Kreistag berufen 

(§ 4 Abs. 3 Ziffer 10 Satzung Jugendamt) - bis zu 5 Personen (Verteilung frei) 

 

1 AfD Pelster, Dirk (sB) 
 

 

2 DIE LINKE Ktabg. Harting, Enrica 
 

Richter, Philipp (sB) 

3 GRÜNE Mühlenbäumer, Sarah (sB) Otte, Marion (sB) oder 
Zender, Jennifer (sB) - sofern nicht bei I. 2 
ausgewählt 

4 UWG Bergerbusch, Werner Rotterdam-Peters, Claudia (sB) 
Jülich, Andreas (sB) 

5    
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I. Sachdarstellung 
 
In der Sitzung des Kreistags am 05.11.2025 wurde die personelle Besetzung des Jugendhilfeausschus-
ses beschlossen.  
 
Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Angaben/Vorschläge der Fraktionen/Gruppen vorlagen, sind 
die im Beschlussvorschlag genannten Besetzungen noch zu beschließen. Die eingetragenen Vorschlä-
ge wurden von den jeweiligen Fraktionen/Gruppen bereits eingereicht. 
 
Ansonsten wird auf die SV-10-0015 verwiesen. 
 
II. Entscheidungsalternativen 
 
Die Fraktionen einigen sich auf einen einheitlichen Wahlvorschlag, über den mehrheitlich abge-
stimmt werden muss. 
 
III. Auswirkungen /Zusammenhänge (Finanzen, Personal, IT, Klima) 
Keine. 
 
IV. Zuständigkeit für die Entscheidung 
 
Die Zuständigkeit des Kreistags ergibt sich aus dem Ersten Gesetz zur Ausführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG). 
 
 
 

https://www.kreis-coesfeld.de/sessionnet/sessionnetbi/vo0050.php?__kvonr=6689
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